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Betreff:
Annahme einer Sachspende zur nachhaltigen Ortsbildverschönerung - Graffiti-Projekt
am Bahnhof Markkleeberg
 
Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt die Annahme einer Sachspende von
Herrn Marc Knust, KNUSTKUNST-Objektgestaltung, im Wert von 11.065,17 Euro für

die nachhaltige Ortsbildverschönerung im Stadtgebiet Markkleeberg im Rahmen des
Graffiti-Projektes am Bahnhof Markkleeberg.
 
Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 41 i. V. m. § 73 Absatz 5
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen

Fassung i. V. m. § 7 Nr. 17 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg
vom 29. November 2023.
 
Sachdarstellung:
Zur Ortsbildverschönerung wurde der Bahnhof Markkleeberg künstlerisch von Herrn
Knust gestaltet. Einen Teil seiner Arbeit – hier die Schutzbeschichtung des Kunstwerks
für eine nachhaltige und langanhaltende Ortsverschönerung – spendet Herr Knust an
die Stadt Markkleeberg. 
 
Die Annahme der Sachspende ist unter folgender Kontierung zu erfassen: Produkt
51100307, SK 31470000, M-4-131 (Budget 04 04, MKB6.2). Ein Aufwand in gleicher
Höhe wird nach Vorlage der Spendenrechnung durch Herr Knust auf dem Produkt
51100307, SK 4429000, erfasst. Damit ist der Vorgang ergebnisneutral.
 
 
 
 
 
Karsten Schütze

Oberbürgermeister
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